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Gemeinsamer Gutachterausschuss Horb a.N., Ritterscha�sstr. 4 1 
Schloss Nordstetten, 72160 Horb a.N. 

An das 
Amtsgericht Freudenstadt 
Vollstreckungsgericht 
Stuttgarter Str. 17 

72250 Freudenstadt 

HOR� 
am Neckar 

EMPF:NGEN .... 
Gemeinsamer �
11\� � 
Gutachterausschuss U�ING� 
Horb am Neckar (G� Horb) IMGAU 

Datum: 
Az.: 

06.03.2025 
2025-0014 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück 
in 72160 Horb a. N., Bußgasse 2 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
13.02.2025 ermittelt mit rd. 

129.000 €. 

Ausfertigung Nr. 1 
Dieses Gutachten besteht aus 48 Seiten inkl. 10 Anlagen mit insgesamt 14 Seiten. 
Das Gutachten wurde in zwei Ausfertigungen erstellt. davon eine für meine Unterlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewe$ungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: Einfamilienhaus 

Objektadresse: Bußgasse 2, 72160 Horb a. N. 

Grundbuchangaben: Grundbuch Horb am Neckar 351, Blatt Nr. 1 lfd. Nummer 9 

Katasterangaben: Horb a. N. Flurstück 114 mit 376 m2 

1.2 Angaben zum Au�raggeber und Eigentümer 

Auftraggeber: 

Eigentümer: 

Amtsgericht Freudenstadt 
Vollstreckungsgericht 
Stuttgarter Str. 15 

72250 Freudenstadt 

Auftrag vom 30.10.2024 (Eingangsdatum) 

Herr 
 
 

  

1.3 Angaben zum Au�rag und zur Au�ragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: 

Werterm ittlungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

Verkehrswertermittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung 

13.02.2025 

13.02.2025 

13.02.2025 

Die Gutachter  und , der Vorsit­
zende des GAA Horb ,  von der Ge­
schäftsstelle des GAA Horb und der Sachverständige 

, sowie der Schwiegersohn des Eigentümers Herr  

Herangezogene Unterlagen, Erkundigun- Stadt Horb, Herr  E-Mail v.15.11.2024: 
gen, Informationen: Angaben zu Erschließungszustand, abgabenrechtlichem Zu­

stand 
Stadt Horb, Homepage: 
Angaben zum Flächennutzungsplan und zum Bebauungsplan, 
zum Sanierungsgebiet 
Landratsamt Freudenstadt, Amt für Bau, Umwelt und Was­
seȞifschaǼ, Herr , Schreiben v. 19.11.2024: 
Angaben zu Altlasten, Natur- und Gewässerschutz 
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Stadt Horb, Baurechtsamt, Frau  , E-Mail v. 
1 9.1 1 .2024: 
Angaben zum Denkmalschutz und zu Baulasten 

1.4 Besonderheiten des Au�rags / Maßgaben des Au�raggebers 

Das Gutachten wurde vom Vollstreckungsgericht Freudenstadt angeordnet. 

Die Gutachter konnten das Gebäude von innen und außen besichtigen (außer Schlafzimmer und Wohnzimmer 
im Erdgeschoss). 

Das Wohngebäude befindet sich in einem allgemein schlechten Gesamtzustand. 

Folgende Abschläge wurden berechnet: 

Baumängel: Putzschäden im Sockelbereich 

nicht zeitgemäße Grundrissgestaltung 

lnstandhaltungsrückstau 

Das Ursprungsgebäude stammt aus dem Jahr 1896; es wurde in den letzten 15 Jahren teilsaniert. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Baden-Württemberg 

Freudenstadt 

Ort und Einwohnerzahl: Gesamtstadt Horb am Neckar 25.848, Kernstadt Horb 6.202 
(Stand 31 .1 2.2023) 

überörtliche Anbindung/ Entfernungen: nächstgelegene größere Städte: 
Böblingen (ca. 45 km entfernt) 
Rottweil (ca. 45 km entfernt) 
Stuttgart (ca. 60 km entfernt) 

Autobahnzufahrt: 
A 81 Horb (ca. 5 km entfernt) 

Bahnhof: 
Horb (direkte Anbindungen Richtung Stuttgart, Singen und Freu­
denstadt) 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Flughafen: 
Leinfelden-Echterdingen (ca. 60 km entfernt) 

Östlich des mittelalterlichen Marktplatzes gelegen 

Art der Bebauung und Nutzungen in der Hauptsächlich Wohnbebauung, Kirche, Rathaus, Gaststätte in 
Straße und im Ortsteil: der Umgebung 

Beeinträchtigungen: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Kirchenglocken gut hörbar 

Das Grundstück ist ungleichmäßig zugeschnitten 
Breite an der Bußgasse ca. 1 7,50 m 
Tiefe im Mittel ca. 27 m 

Anliegerstraße 

Keine Gehwege, Asphaltbelag 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und Übliche Anschlüsse vorhanden 
Abwasserbeseitigung: 
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Baugrund, Grundwasser (soweit augen- Der Baugrund sieht fest und tragƾhig aus. 
scheinlich ersichtlich): 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

Die Zwangsversteigerung ist angeordnet. 
Bezug: Ersuchen des Amtsgerichts Freudenstadt vom 
26.09.2024 (20K31/24). Eingetragen (SIG034/888/2024) am 
10.10.2024 

keine 

2.5 ÖJentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: Nach Auskunft von Frau  von der Stadt Horb gibt es 
keine Eintragungen im Baulastenverzeichnis 

Altlasten: 

2.6 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

lnnenbereichssatzu ng: 

Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: 

Verfügungs- und Veränderungssperre: 

Laut Herrn vom LRA Freudenstadt gibt es weder im 
Altlastenkataster noch im Bodenschutzkataster des Amtes eine 
Registrierung. 

M= gemischte Bauflächen 

Kein B-Plan vorhanden, unüberplanter Innenbereich nach§ 34 
Abs. 1 und 2 BauGB. 

Keine vorhanden 

Stadtgestaltungssatzung der Stadt Horb a. N. vom 19.07.2016 
(Kernzone A) und Gesamtanlagenschuǡsatzung „Altstadt Horb" 
vom 18.05.1999 

Keine vorhanden 

2.7 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- Baureifes Land 
tät): 

Beitragsrechtlicher Zustand: Alle Beiträge laut Auskunft von Herrn  (Stadt Horb) abgegol­
ten. 
Die Bußgasse ist eine alte Ortsstraße und als solche nicht bei­
tragspflichtig. Ein Erschließungsbeitrag für die straßenmäßige 
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Erschließung wurde deshalb in der Vergangenheit nicht erhoben 
und fällt nach derzeitiger Sach- und Rechtslage auch künftig 
nicht an. 

Das Anwesen Bußgasse 2 ist an die öšentliche Wasserversor­
gung und Abwasserbeseitigung angeschlossen. Die Anschluss­
beiträge sind veranlagt und beglichen. 

2.8 Hinweise zu den durchgefühoen Erhebungen 

Die Bauunterlagen wurden vom Sachverständigen im Archiv der Stadt Horb ausgeliehen. 

2.9 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Art der Nutzung/Bebauung: 
EinŠmilienhaus (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung) 

Das dreistöckige Gebäude (EG/OG/DG) wird vom Eigentümer und dessen Tochter mit Familie als Wohnge­
bäude genutzt. Das Dachgeschoss wurde ca. 1930 ausgebaut, aber seither nicht mehr renoviert. Es wird als 
nicht ausgebaut bewertet. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit be­
schrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offen­
sichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kön­
nen Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare 
Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. 
Annahmen auf Grundlage der üblichen Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und 
Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht 
geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. Baumängel und -schäden wurden soweit auf­
genommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. oëensichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Aus­
wirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berück­
sichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. 
Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumateria­
lien wurden nicht durchgeführt. 

3.2 Gebäude 

3.2.1 Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: 

Baujahr: 

Modernisierung: 

Erweiterungsmöglichkeiten: 

Einfamilienhaus (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung) 

Ursprüngliche Baujahr 1 896, 1 930 wurde das Dachgeschoss 
ausgebaut. 

Das Gebäude wurde in den letzten 1 5  Jahren teilrenoviert 

Bedingt vorhanden 

3.2.2 AusLhrung und Ausstattung 
Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen) 

Konstruktionsart: Massivbau 

Fundamente: Streifen und Einzelfundamente 

Kellerwände: Konventioneller Mauerwerks-Massivbau (teilweise Bruchsteine) 

Umfassungswände: Mauerwerk 24 cm, teilweise Fachwerkbau 

Innenwände: Mauerwerk, teils Fachwerk, unterschiedliche Stärken 

Geschossdecken: Holzbalkenkonstruktion 

Treppen: 

Treppe zum Ober- und Dachge- Holz 
schoss: 
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Treppe zum Untergeschoss: Stein 

Nutzungseinheiten, Raumaubeilung 

Kellergeschoss: 

Erdgeschoss/Obergeschoss: 

Dachgeschoss: 

Gewölbekeller 

Hauptwohnung 

Nicht bewohnt 

Die vorbeschriebenen Nutzungseinheiten sind tlw. ausstattungs- und zustandsgleich; in der nachfolgenden 
Gebäudebeschreibung werden deshalb mehrere Nutzungseinheiten zusammengefasst. Die Beschreibung 
wird wie folgt gegliedert: 

Beschreibungseinheit 1: Hauptwohnung Obergeschoss/Erdgeschoss 

Das Gebäude wird von 2 Parteien bewohnt. Trotzdem wird es als Einfamilienhaus bewertet, weil es im Erd­
geschoss keine Küche hat und das Bad und weitere Räume nur über den Flur erreichbar sind. Der Zugang 
zum Obergeschoss ist ebenfalls nur über besagten Flur möglich. 

Beschreibungseinheit 1: Hauptwohnung Obergeschoss/Erdgeschoss 
Bodenbeläge, Wand- und Deckenbekleidungen 

Wohn- und Schlafräume: 

Bodenbeläge: Laminatböden 

Wandbekleidungen: Verputzt, tapeziert und gestrichen 

Deckenbekleidungen: Verputzt, tapeziert und gestrichen 

Küche, Diele, Flur 

Bodenbeläge: Laminat, PVC-Belag 

Wandbekleidungen: Verputzt, tapeziert und gestrichen 

Deckenbekleidungen: Verputzt, tapeziert und gestrichen 

Bad/WC: 

Bodenbeläge: Fliesen 

Wandbekleidungen: Teilweise gefliest, Rest verputzt und gestrichen 

Deckenbekleidungen: Gipskartonplatten, tapeziert und gestrichen 
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Terrasse/Balkon/Loggia: 

Bodenbeläge: 

Fenster und Türen 

Fenster: 

Eingangstür: 

Zimmertüren: 

Holz 

Kunststohenster doppelt verglast aus 
201 0 
Innen Sonnen- und Sichtschutz aus Rol­
los 

Einfache Holztüre mit Lichtausschnitt 

Holztüren, weiß gestrichen, teilweise mit 
Lichtausschnitt, mit Umfassungszargen 
aus Holz 

Elektro- und Sanitärinstallation, Heizung und Warmwasserversorgung 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

Warmwasserversorgung: 

Sanitäre Installation: 

Nicht zeitgemäße Unterputzinstallation mit wenig Steckdosen, 
Beleuchtung Aufputz auf der Decke, in den Bädern Einbaustrah­
ler 

Wärmepumpe aus 2023, Heizkörper 

Zentrale Versorgung über Wärmepumpe 

Zeitgemäße Sanitärinstallation 

Besondere Einrichtungen, Küchenausstattung 

Besondere Einrichtungen: 

Küchenausstattung: 

Keller und Dach 

Keller: 

Bodenbeläge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Fenster: 

PV-Anlage 

Hochwertige Einbauküche (Nicht bewertet) 

Naturstein 

Naturstein 

Naturstein 

Altes Holzfester 
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Türen: 

Dach: 

Dachkonstruktion: 

Dacheindeckung: 

Kamin: 

Türen mit Blockzarge 

Satteldach mit Krüppelwalmgiebel Richtung Osten 

Betonziegel 

Gemauert und verputzt (nicht genutzt) 

Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Besondere Bauteile: 

Belichtung und Besonnung: 

Grundrissgestaltung: 

Bauschäden und Baumängel: 

3.3 Nebengebäude 
keine 

3.4 Außenanlagen 

Holzbalkon im Obergeschoss mit Überdachung 

Normale Fensterflächen mit Südausrichtung, mäßige Belichtung 
der Räume 

Nicht zeitgemäße Grundrissgestaltung. Die Bewohner des 
Obergeschosses müssen durch das Erdgeschoss gehen um die 
Räume zu erreichen. 

Putzabplatzungen im Sockelbereich und an Gebäuderückseite 

An der Ostseite wurde ein PKW-Stellplatz hergestellt und gepflastert. 
Im nördlichen Teil sind aus Natursteinen Terrassen angelegt. Die Fläche hangabwärts ist mit Laubbäumen 
bewachsen. 

Der gesamte Außenbereich macht einen normalen Gesamteindruck. 
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4 Ermi#lung des Verkehrswe�s 

4.1 Grundstücksdaten, Beweoungsteilbereiche 
Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 721 60 Horb a. 
N., Bußgasse 2 zum Wertermittlungsstichtag 1 3.02.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Band Blatt lfd. Nr. 
Horb a. N. 351 1 9 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Horb a. N. 1 1 4 376 m2 

Das (Teil-)Grundstück wird ausschließlich aus bewertungstechnischen Gründen in Bewertungsteilbereiche 
aufgeteilt. Bei den Bewertungsteilbereichen handelt es sich um Grundstücksteile, die nicht vom übrigen Grund­
stücksteil abgetrennt und unabhängig von diesem selbstständig verwertet (z. B. veräußert) werden können 
bzw. sollen. 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs 
A 
Restfläche 
Summe der Bewertungsteilbereichsflächen 

4.2 Venahrenswahl mit Begründung 

Bebauung/Nutzung 
Einfa� ilienhaus 

Fläche 
216 m2 

1 60 m2 

376 m2 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 
21 ), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des 
Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, 
sondern zur (persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (ge�. §§ 35 - 39 lmmoWertV 21 ) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des 
Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Bo­
denwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen 
Außenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt. 
Zusätzlich wird eine E�ragswe�ermittlung (geÓ. §§ 27 - 34 lmmoWertV 21 ) durchgeführt; das Ergebnis 
wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsme­
thode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (geÓ. § 28 lmmoWertV 21 ) ergibt sich 
aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum Werter­
mittlungsstichtag. 
Der Bodenwe� ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 
Abs. 1 lmmoWertV 21 ) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer­
den (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für 
eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im We­
sentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund­
stücksfläche. Der veröÄentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über­
prüft und als zutrefend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wert­
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschließungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lage­
merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt -
sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstück 
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betreƸende besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale sachgemäß zu berücksichtigen. Dazu zäh­
len insbesondere: 

• besondere Ertragsverhältnisse (z. B. Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete), 

• Baumängel und Bauschäden, 

• grundstücksbezogene Rechte und Belastungen, 

• Nutzung des Grundstücks für Werbezwecke und 

• Abweichungen in der Grundstücksgröße, insbesondere wenn Teilflächen selbstständig verwertbar sind. 

4.3 Bodenwertermizlung Lr den Bewepungsteilbereich „A" 
Bodenrichtwert mit Definition des BodenrichtweËgrundstücks 
Der BodenrichtweË beträgt (mittlere Lage) 130,00 €/m2 zum Stichtag 01 .01 .2023. Das Bodenrichtwertgrund­
stück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 
Werterm ittlungsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Bodenwe�ermittlung des BeweŪungstei lbereichs 

= baureifes Land 
= MI (Mischgebiet) 
= frei 
= freistehend 
= 200 m2 

= 1 3.02.2025 
= baureifes Land 
= MI (Mischgebiet) 
= frei 
= Endhaus 
= Gesamtgrundstück = 376 m2 

Bewertungsteilbereich = 216 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
13.02.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

1. Umrechnung des BodenrichtweËs auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des BodenrichtweŪs = frei 
beitragsfreier BodenrichtweË = 1 30,00 €/m2 

(AusgangsweǛ für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des BodenrichtweËs 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2023 1 3.02.2025 X 1,00 

I I I. Anpassungen wegen Abweichungen in den weËbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1,00 
Anbauart freistehend Endhaus X 1,00 
Art der baulichen MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet) X 1,00 
Nutzung 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 130,00 €/m2 

Fläche (m2
) 200 216 X 1,00 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,00 
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vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 
denrichtwe� 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwe�s 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwe� = 
Fläche X 

beitragsfreier Bodenwe� = 
cd, 

130,00 €/m2 

Erläuterung 
130,00 €/m2 

216  m2 

28.080,00 € 
28.:00,00 € 

Der beitragsfreie Bodenwe� beträgt zum Wertermittlungsstichtag 1 3.02.2025 insgesamt 28,100 00 €. 

4.4 Sachwertermizlung Lr den Bewequngsteilbereich „A" 

4.4.1 Das Sachweomodell der lmmobilienweoermizlungsverordnung 
Das Modell der Verkehrswertermittlung im SachwertveÑahren ist in den §§ 35 - 39 lmmoWertV 21 beschrie­
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt­
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 40 Abs. 1 lm­
moWertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermit­
teln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs )Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti­
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al­
terswertminderung) abzuleiten. 

Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel­
lungskosten, EÑahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 lmmoWertV 21 ) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau­
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwe�faktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor­
läufige Sachwe�e (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sachwe�s an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den .wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei 
dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver­
gleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor­
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 lmmoWertV 21 ). 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachweoberechnung vesendeten BegriJe 
Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 lmmoWertV 21) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude­
fläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla­
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
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Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an­
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie werden für die Wertermittlung auf ein 
einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Di­
mension ,,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder ,,€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwert­
steuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1 .1 . Abs. 3 lmmoWe0V 21 ) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla­
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal­
ten. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs­
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 lmmoWertV 21 ist der Regi­
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo­
dell. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12  Abs. 5 lmmoWe0V 21 ) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Di¦erenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer­
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Alterswe1minderung (§ 38 lmmoWe0V 21)  
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d .  R .  nach dem linearen Ab­
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag für nicht e/asste we0haltige einzelne Bauteile 
Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie beispielsweise besondere 
Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können 
durch marktübliche Zuschläge bei den durchschnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe­
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedun­
gen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwe1faktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWe1V 21) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert'' ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert" (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach 
den Vorschriften der lmmoWertV 21 ermittelten „vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird vorrangig 
gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstü­
cke), der Region (er ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirt­
schaftsschwachen Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak­
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWefV 21 ) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der SachweǞaktoren auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt­
lung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu­
oder Abschläge eǙorderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWeĊV 21)  
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWeĊV 21 ) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsauīendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Auƽendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche di±erenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla­
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.4.3 Sachweċberechnung 

Gebäudebezeichnung 
Normalherstellungskosten (Basisjahr 201 0) 
Berechnungsbasis 
• Brutto-Grundfläche (BGF) 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
im Basisjahr 201 0 
Baupreisindex (BPI) 13.02.2025 (201 0 = 100) 
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen 
am Stichtag 
Regionalfaktor 
Regionalisie�e HeȚtellungskosten der baulichen Anlagen am 
Stichtag 
Alterswe�minderung 
• Modell 
• Gesamtnutzungsdauer (GND) 
• Restnutzungsdauer (RND) 

• prozentual 
• Faktor 

Alterswe�gem inde�e regionalisie�e durchschnittliche Her-
stellungskosten 
Zuschlag für nicht eȖasste werthaltige einzelne Bauteile (Zeit-
wert) 
vorläufiger Sachwe� der baulichen Anlagen 

= 

X 

= 

X 

= 

X 

= 

X 

= 

+ 

= 

vorläufiger Sachwef der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwef der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 
vorläufiger Sachwef der baulichen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwef (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Sachwef 
Sachweffaktor 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Sachwef für den Bewertungsteilbereich „A" 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Sachwef für den Bewefungsteilbereich „A" 

4.4.4 Erläuterung zur Sachweċberechnung 

Berechnungsbasis 

Einfa� il ienhaus 
677,00 €/m2 BGF 

269,04 m2 

182. 140,08 € 

184,7/100 
336.412,73 € 

1,000 
336.412,73 € 

linear 
80 Jahre 
21 Jahre 

73,75 % 
0,2625 

88.308,34 € 

28.635,63 € 

1 1 6.943,97 € 

1 16.943,97 € 
+ 5.847,20 € 
= 122. 791 , 1 7  € 
+ 28.1 00,00 € 
= 1 50.891,1 7 € 
X 1 ,  1 1  

0,00 € 
= 1 67 .489,20 € 

40.000,00 € 
= 1 27.489,20 € 
rd. 1 27.000,00 € 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 
- Ausgabe 2005 b�. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser We�ermittlung verwendbar. Die 
Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 
und 17); 

bei der BGF z. B. 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 
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bei der WF z. B. 

• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1 ], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 

Ermittlung des Gebäudestandards: 
Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 

[%] 1 2 3 4 5 
Außenwände 23,0 % 1,0 
Dach 15,0 % 0,5 0,5 
Fenster und Außentüren 11,0 % 0,5 0,5 
Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 
Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 0,5 0,5 
Fußböden 5,0 % 1 ,0 
Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1,0 
Heizung 9,0 % 0,3 0,7 
Sonstige technische Ausstattung 6,0 % 1,0 
insgesamt 100,0 % 24,0 % 52,5 % 17,2 % 0,0 % 6,3 % 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

Standardstufe 2 ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 
Standardstufe 1 Dachpappe, Faserzementplatten / Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung 

Standardstufe 2 einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 2 Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, 
gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 1 Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und 
Ausführung; kein Trittschallschutz 

Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
eher Art und Ausführung 

Fußböden 
Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 
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Heizung 

Standardstufe 3 elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Standardstufe 5 Solarkollektoren für Warmwassererzeugung und Heizung, Blockheizkraftwerk, Wärme-
pumpe, Hybrid-Systeme; auīendige zusätzliche Kaminanlage 

Sonstige technische Ausstattung 
Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 201 0 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus 
Nutzungsgruppe: 
Anbauweise: 
Gebäudetyp: 

Ein- und Zweifamilienhäuser 
Doppel- und Reihenendhäuser 
EG, OG, nicht unterkellert, nicht ausgebautes DG 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standardstufe tabellierte relativer relativer 

NHK 201 0  Gebäudestan- NHK 2010-Anteil 
dardanteil 

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 
1 580,00 24,0 1 39,20 
2 645,00 52,5 338,63 
3 745,00 1 7,2 1 28, 1 4  
4 895,00 0,0 0,00 
5 1. 1 20,00 6,3 70,56 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 676,53 
gewogener Standard = 2,3 

(entspricht einfachem bis mittlerem Ausstattungsstandard) 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

NHK 2010 für das Bewe�ungsgebäude 

Zuschlag für nicht e�asste we�haltige einzelne Bauteile 

= 676,53 €/m2 BGF 
rd. 677,00 €/m2 BGF 

Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauschale 
Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäfts­
verkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen sind insbesondere die in [1 ], Kapitel 3.01 .2, 3.01 .3 
und 3.01 .4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. 
Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die 
Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Einfamilienhaus 

Bezeichnung 
Besondere Bauteile (Einzelaufstellung) 

Kellerabgang und Gewölbekeller 
Balkon (Berechnung s. Anlage 10) 
Dachgaupe (Berechnung s. Anlage 10) 

Besondere Einrichtungen (Einzelaufstellung) 
PV-Anlage 

Summe 

Zeitwert 

5.000,00 € 
1.850,63 € 
1.785,00 € 

20.000,00 € 
28.635,63 € 
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Baupreisindex 
Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010} handelt es sich um durchschnittliche Herstel­
lungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag verän­
derten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungs­
stichtag zuletzt verö±entlichte und für die jeweilige Art der baulichen Anlage zutre±ende Baupreisindex ver­
wendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt verö±entlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der 
NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statistischen Bun­
desamt veröffentlichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjahre um­
gerechneten Baupreisindizes sind auch in [1 J, Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 

Der Baupreisindex beträgt im 4 Quartal 2024 1 30,8, zum Zeitpunkt der Festsetzung der NHK 2010 = 70,8. 

Berechnung: 130,8/70,8*100: 184,7 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo­
dellkonformität (vgl. § 1 O Abs. 1 lmmoWertV 21 ) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange­
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü­
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 201 O bereits enthalten. 

Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau­
schal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1] ,  Kapitel 3.01 .5 angegebenen Erfah­
rungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverstän­
dig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter 
Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

prozentuale Schätzung: 5,00 % der vorläufigen Gebäudesachwerte insg. 5.847,20 € 
( 1 1 6.943,97 €) 
Summe 5.847,20 € 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen Anlage und den in 
Anlage 1 lmmoWertV 21 dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen und wurde ggf. unter Berücksich­
tigung der besonderen Objektmerkmale angepasst. Die Gesamtnutzungsdauer beträgt bei Wohngebäuden 80 
Jahre. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Di±erenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
{d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des lnstandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1 ], Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 

Diaerenzie�e Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus 
Das 1896 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWeǜV 21") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 4 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 
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Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Dacherneuerung inklusive Verbesserung der 
Wärmedämmung 

Modernisierung der Fenster und Außentüren 

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser) 

Modernisierung der Heizungsanlage 

Wärmedämmung der Außenwände 

Modernisierung von Bädern 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De-
cken, Fußböden, Treppen 

Wesentliche Verbesserung der Grundrissge-
staltung 

Summe 

Begründung: 

Maximale 
Punkte 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

Tatsächliche Punkte 

Durchgeführte Unterstellte 
Begründung 

Maßnahmen Maßnahmen 

0,0 0,0 

1,0 0,0 E 1  

0,0 0,0 

1 ,5 0,0 E 2  

0,0 0,0 

1 ,5 0,0 E 3  

0,0 0,0 

0,0 0,0 

4,0 0,0 

E 1 :  Die Fenster in den Wohnräumen wurden ca. 2010 ersetzt. Hier befinden sich doppelverglaste Isolierfens­
ter aus Kunststo`. 

E 2: Die Heizungsanlage wurde 2023 durch eine Wärmepumpe ersetzt. Ebenfalles wurde 2023 eine PV­
Anlage installiert die den Strom für die Wärmepumpe teilweise l iefert. Die Wärme wird aber weiterhin über 
Heizkörper in den Räumen abgegeben. Die PV-Anlage wurde pauschal mit 20.000,- € bewertet. (Neupreis 
25.000,- € abz. Wa|ung und Alterswe}minderung). 

E 3: Die Bäder im Erd- und Obergeschoss wurden 2021 und 2022 komplett saniert. 

Ausgehend von den 4 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Moderni­
sierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1896 = 129 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 129 Jahre =) 0 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" ergibt 

sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 lmmoWertV 21" eine (modifizierte) Rest­
nutzungsdauer von 21 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1966. 

AltersweĊminderung 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest­
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertm inderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 
Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der veØügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.03 verö¦entlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurchschnittlichen Sach­
wertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert nach Objektart, Wirtschaftskraft der 
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Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Gesamtgrundstückswert) angegeben sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes-
durchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem Sprengnetter-Marktdatenpo~al 

bestimmt. 

Der Sachwertfaktor wurde dem Grundstücksmarktbericht des GAA Horb entnommen. 

Marktübl iche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas­
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertve�ah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie o�en­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis e�orderli­
cher AuÍendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den 
Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah­
rungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. Unverzüglich notwendige Reparaturen werden in voller Höhe angerechnet. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Bauschäden 
• Bauschäden 
Unterhaltungsbesonderheiten 
• lnstandhaltungsrückstau 
Weitere Besonderheiten 
• nicht zeitgemäße Grundrissgestaltung 

Summe 

Wertbeeinflussung insg. 
-5.000,00 € 

-5.000,00 € 

-25.000,00 € 
-25.000,00 € 

-1 0.000,00 € 
-10.000,00 € 

-40.000,00 € 

Im Sockelbereich und an der Gebäuderückseite sind einige Putzabplatzungen zu sehen (Bauschäden). 

Das Gebäude wurde teilweise saniert, allerdings wurden an der Elektro- und Sanitärinstallation, sowie auch 
bei den Fluren und Treppen bisher keine Sanierungen vorgenommen. Dieser Sanierungsrückstau wird von 
den Gutachtern pauschal mit 25.000,- € bewertet. 

Die nicht zeitgemäße Grundrissgestaltung ergibt sich beispielsweise aus dem Umstand, dass das Bad im OG 
nur durch die Küche zugänglich ist und dadurch, dass der Zugang zum OG über den „Wohnungsflur" des EG 
erfolgt. 

4.5 Eoragswerermizlung Lr den Beweoungsteilbereich „A" 

4.5.1 Das Ertragswermodell der lmmobilienweoermizlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV 21 beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohesrag bezeichnet. Maßgeb­
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinesrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der AuÍendungen, die der E igentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal­
tung des Grundstücks aufwenden muss (BewisschaĮungskosten). 

Das Ertragswertve�ahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein­
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
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darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbaȹe¨ durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons­
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich {bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwe¨ ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertveǚahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grund­
stück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob­
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen enǠallende Reineǝragsanteil ergibt sich als Di±erenz ,.{Gesamt)Reineĸrag des 
Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige E�ragswe¨ der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung {d. h. Zeitrentenbarwertbe­
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe­
zifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Eĸragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der bau­
lichen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi­
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange­
passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Eȶragswe¨veȲahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Eíragsweíberechnung veȺendeten Begriȋe 

Rohe¨rag (§ 31 Abs. 2 lmmoWe¨V 21)  
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich erziel­
baren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi­
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig ge­
sicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu­
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewi¨schaȍungskosten (§ 32 lmmoWe¨V 21)  
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße Be­
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderlich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfall­
wagnis und die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWertV 21 und§ 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

E¨ragswert / Rentenbarwe¨ (§ 29 und § 34 lmmoWe¨V 21 ) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be­
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge 

Seite 24 von 48 

 



Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch an­
fallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleich­
zusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWeKV 21) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut­
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch­
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV 21 ). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch 
angepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das ErtragswertveÒahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Der Liegenschaftszinssatz wurde aus dem Grundstücksmarktbericht des GM Horb übernommen. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWeKV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Diëerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer­
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
We�ermittlungsansätzen unmittelbar eÒorderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWeKV 21) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb­
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale {§ 8 Abs. 3 lmmoWeKV 21) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWeKV 21) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaujendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen e�olgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche diëerenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Eíragsweȸberechnung 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich eȻielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(€/Stk.) 
Einfamilienhaus 1 Wohnung EG/OG 1 56,92 6,30 988,60 11 .863,20 
Summe 156,92 - 988,60 1 1 .863,20 

Die tatsächliche Nettokaltmiete entspricht der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete. Die Ertragswertermitt­
lung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt. 

jährlicher Rohe�rag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie­
ten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung) 
jährlicher Reinertrag 
Reine�ragsanteil des Bodens 
1 ,00 % von 28.1 00,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert (beitragsfrei)) 
Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (ge�. § 34 Abs. 2 lmmoWertV 21 ) 
bei LZ = 1 ,00 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 21 Jahren Restnutzungsdauer 
vorläufiger E�ragswe� der baulichen und sonstigen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Ertragswe� für den Bewe�ungsteilbereich „A" 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger E�ragswe� 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Ertragswe� für den Bewe�ungsteilbereich „A" 

4.5.4 Erläuterung zur Eíragsweíberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

= 

= 

X 

= 
+ 
= 

= 

= 
rd. 

1 1 .863,20 € 

2.793,14 € 
9.070,06 € 

281 ,00 € 
8.789,06 € 

1 8,857 
1 65. 735,30 € 
28.1 00,00 € 

1 93.835,30 € 
0,00 € 

193.835,30 € 
40.000,00 € 

1 53.835,30 € 
1 54.000,00 € 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nut¿lächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt­
lung {WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßga­
ben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern 
diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 
15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nut¿lächenermittlung. Die Berechnungen können demzu­
folge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften {WoFIV; I I .  BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohe�rag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete umla­
gefähigen Bewirtschaftungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Be­
wertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 
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• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 

• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem Spreng-
netter-Marktdatenportal und/oder 

• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entsprechende An­
passungen berücksichtigt. 

Die ortsübliche Miete wurde von den Gutachtern auf 6,30 €/m2 festgelegt. Es wurde 1,- € Abschlag gegenüber 
der kalkulatorischen Miete GAA aus dem Grundstücksmarktbericht Horb wegen des Zustands des Gebäudes 
abgezogen. 

Bewiūschaftu ngskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) be­
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1 ], Kapitel 3.05 veröƹentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewiūschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 
Verwaltungskosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 359,00 € 359,00 € 

Instandhaltungskosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 156,92 m2 x 14,00 €/m2 2.196,88 € 

Mietausfallwagnis 
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 237,26 € 

Summe 2.793, 1 4  € 

Liegenschaftszinssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 

• des in [1], Kapitel 3.04 veröƺentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins­
sätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben 
sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundes­
durchschnittlichen LiegenschaĪszinssätze und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschaftszinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktda-
tenportal 

bestimmt. 

Der Liegenschaftszinssatz wurde dem Grundstücksmarktbericht des GAA Horb entnommen. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 
Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus die­
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche 
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Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungs­
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen­
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 
Die GND ist aus [1 ], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 
Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die DiÄerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1J, Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 
Vgl .  diesbezüglich die diëerenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der n icht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie oëen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Bauschäden 
• Bauschäden 
Unterhaltungsbesonderheiten 
• lnstandhaltungsrückstau 
Weitere Besonderheiten 
• nicht zeitgemäße Grundrissgestaltung 
Summe 

(Erläuterung hierzu s. 4.4.4) 

-5.000,00 € 

-25.000,00 € 

-1 0.000,00 € 

4.6 Bodenwe�ermi�lung für den Bewe�ungsteilbereich „Res�läche" 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwe�grundstücks 

-5.000,00 € 

-25.000,00 € 

-1 0.000,00 € 

-40.000,00 € 

Der Bodenrichtwe� beträgt (mittlere Lage) 130,00 ¦m2 zum Stichtag 01.01.2023. Das Bodenrichtwertgrund­
stück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

Beschreibung des Bewertungsteilbereichs 
Werterm ittlu ngsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Anbauart 
Grundstücksfläche (f) 

= baureifes Land 
= MI (Mischgebiet) 
= frei 
= freistehend 
= 200 m2 

= 1 3.02.2025 
= baureifes Land 
= MI (Mischgebiet) 
= frei 
= unbebaut 
= Gesamtgrundstück = 376 m2 
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Bodenwertermittlung des Bewe�ungsteilbereichs 

Bewertungsteilbereich = 160 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
13.02.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsteilbereichs angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwe�s auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwe�s = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwe� = 1 30,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwe�s 
Richtwertgru ndstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01 .2023 1 3.02.2025 X 1,00 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den we�beeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage mittlere Lage mittlere Lage X 1,00 
Anbauart freistehend Endhaus X 1,00 
Art der baulichen MI  (Mischgebiet) M I  (Mischgebiet) X 1,00 
Nutzung 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 130,00 €/m2 

Fläche (m2
) 200 160 X 1,00 

Entwicklungsstufe baureifes Land Hausnahes Gartenland X 0, 10 E 1  
vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 1 3,00 €/m2 

denrichtwe� 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwe� = 1 3,00 €/m2 

Fläche X 160 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 2.080,00 € 
rd, 2.ī00,00 ş 

E 1 :  Hausnahes Gartenland wird vom Gutachterausschuss mit 20 % des Bodenrichtwerts bewertet. Da es sich 
hier um eine starke Hanglage handelt, die kaum nutzbar ist, legen die Gutachter einen Bodenwert von 10 % 
des BRW, also 1 3,- €/m2 fest. 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 13.02.2025 insgesamt 2.č0100 €. 

4.7 Verkehrsweċ 

Die Ve�ahrenswerte (Sachwert und Ertragswert) ergeben sich aus der Summe der einzelnen Verfahrenswerte 
der jeweiligen Bewertungsteilbereiche 

Bezeichnung des Bewertungsteilbereichs 
A 
Restfläche 
Summe 

E�ragswert 
154.000,00 € 

2. 100,00 € 
156. 100,00 € 

Sachwert 
127.000,00 € 

2. 100,00 € 
129. 100,00 € 
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Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan­
delt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren. 

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 129.100,00 € ermittelt. 

Der zur Stützung ermittelte EfragsweŒ beträgt rd. 156.100,00 €. 
Der Verkehrswef für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 721 60 Horb a. N. , Bußgasse 2 

Grundbuch 
Horb a. N. 

Gemarkung 
Horb a. N. 

Blatt 
1 

Flur 

wird zum Wertermittlungsstichtag 1 3.02.2025 mit rd. 

1 29.000 € 

lfd. Nr. 
9 

Flurstück 
1 1 4 

in WoŒen: einhundefneunundzwanzigtausend Euro 

geschätzt. 
Dieses Gutachten wurde in Zusammenarbeit mit Gutachtern des Gutachterausschusses Horb erstellt. 
Beschlossen am 06.03.2025 durch den Gutachterausschuss Horb mit den Gutachtern Friedemann 
Schindele und Theo Walz sowie dem Vorsiȡenden Andreas Bauz. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge­
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa­
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
Horb, den 06. März 2025 

Andr� 
Vorsi�ender Gutachterausschuss 

Ulrich Beuter 
DEK- zertifizierter Sachverständiger für 
Immobilienbewertung D3 
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Ha"ung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Ve�ertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge­
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver­
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, ein­
schließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaaenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, 
sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Scha­
densersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des E�üllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan­
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Habung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag­
nehmer möglichen Rückgri�s gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie düØen nicht aus dem Gutachten se­
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet verö�entlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Verö¦entlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs­
verfahrens verö�entlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundlagen, ve�endete Literatur und So�are 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswe�ermittlung 
- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter­
mittlung erforderlichen Daten (lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV) 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

WEG: 
Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht (Wohnungseigentumsgesetz - WEG) 

ErbbauRG: 
Gesetz über das Erbbaurecht 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 

WoFIV: 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFIV) 

WMR: 
Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung (Wohnflächen- und 
Mietwertrichtlinie - WMR) 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; ob­
wohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis tlw. weiter Anwendung) 

II. BV: 
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz (Zweite 
Berechnungsverordnung - I I .  BV) 

BetrKV: 
Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

WoFG: 
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 

WoBindG: 
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 

MHG: 
Gesetz zur Regelung der Miethöhe (Miethöhegesetz -MHG; am 01 .09.2001 außer Kraft getreten und durch 
entsprechende Regelungen im BGB abgelöst) 

ǶandBG: 
Pfandbriefgesetz 

BelWeËV: 
Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des Pfand­
briefgesetzes (Beleihungswertermittlungsverordnung - BelWertV) 
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ǪG: 
Gesetz über das Kreditwesen 

GEG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) 

EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden (Ener­
gieeinsparungsverordnung - EnEV; am 01. 1 1.2020 außer Kraft getreten und durch das GEG abgelöst) 

BewG: 
Bewertungsgesetz 

ErbStG: 
Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 

ErbStR: 
ErbschaĪsteuer-Richtlinien 

5.2 Vesendete Wertermizlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-AhĹeiler 2024 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng­
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
[4] Sprengnetter / Kierig: lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur lmmobilienwerter­

mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 201 0 - Kommentar zu der neuen Wertermittlungs­
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2013 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobili­
enbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023 

5.3 Vesendete fachspezifische SoKare 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-AhĹeiler entwickelten SoƼwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 1 0. 01 .2025) erstellt. 
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6 Ve�eichnis der Anlagen: 

Anlage 1 :  

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Anlage 5: 

Anlage 6: 

Anlage 7: 

Anlage 8: 

Anlage 9: 

Anlage 1 0: 

Auszug aus der Straßenkarte im Maßstab 1 : 50.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewer­
tungsobjekts 

Auszug aus der Straßenkarte im Maßstab 1 : 5.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewer­
tungsobjekts 

Auszug aus der Liegenschaftskarte im Maßstab 1 : 500 mit Kennzeichnung des Bewertungs­
objekts 

Luftbild 

Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Bodenrichtwertkarte 

Denkmalschutz 

Grundrisse 

Fotos 

Berechnungen 

Pläne teilweise nicht maßstabsgetreu ! 
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Anlage 1: 

Anlage 2: 

Auszug aus der Straßenkarte im Maßstab 1 : 50.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewer­
tungsobjekts 

Auszug aus der Straßenkarte im Maßstab 1 : 5.000 mit Kennzeichnung der Lage des Bewer­
tungsobjekts 
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Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftska&e im Maßstab 1 : 500 mit Kennzeichnung des Bewertungs­
objekts 

Anlage 4: Luftbild 
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Anlage 5: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 

Anlage 6: Bodenrichtwertkarte 
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Anlage 7: Denkmalschutz 
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Anlage 8: Grundrisse 

Keine Originalpläne vorhanden. Diese Grundrisse sind SkiǦen! 

Dachgeschoss 
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Obergeschoss 

Erdgeschoss 
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Gemeinsamer Gu�chte�usschuss 
Ho� a. N. 

Anlage 9: Fotos 

Zimmer Dachgeschoss (nicht ausgebaut) 

Heizungsanlage 
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Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

Küche 

Bad 
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Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

Wohnzimmer OG 

Schlafzimmer OG 
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Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

Treppenhaus 

Bad EG 

Schlafzimmer und Wohnzimmer im EG konnten nicht besichtigt werden! 
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Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

Kellerabgang 

Gewölbekeller 
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Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

Wärmepumpe 

Gebäuderückseite 
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Gemeinsamer GutachtePusschuss 
Horb a. N. 

Hausnahes Gartenland 

Anlage 10: Berechnungen 

Berechnung der BGF: 
Länge (m) 

Untergeschoss 8,00 
1,60 

Erdgeschoss 8,00 
1 ,60 

Obergeschoss 8,00 
Dachgeschoss 8,00 

Gesamt: 

Breite (m) ǘäche (m2) 
1 1, 10 
1,65 
1 1, 10 88,80 
1,65 2,64 
1 1, 10 88,80 
1 1, 10 88,80 

269,04 

Seite 47 von 48 

 



Gemeinsamer Gutachterausschuss 
Horb a. N. 

Berechnung BOG's: 
Länge Breite Fläche 

Dachgaupe 2,00 1,00 2,00 1.800,00 € 3.600,00 € 
Pauschal 3.200,00 € 
Gesamt: 6.800,00 € 
Altersweȝminderung: -0, 74 

-5.015,00 € 
Restbetrag: 1.785,00 € 

Balkon 4, 70 1,5 7,05 1.000,00 € 7.050,00 
Alterswertminderung: -0, 74 

-5. 199,38 € 

Restbetrag: 1.850,63 € 

Wohnǻächenberechnung: 
Ǚche 

Länge (m) Breite (m) Anteil (m2) 
Dachgeschoss nicht ausgebaut 

Maße überschlägig ermittelt! 
Obergeschoss 

Bad 1,46 3,70 5,40 
Küche 2,78 3,72 10,34 
Zimmer 1 3,75 4,46 16,73 
Wohnzimmer 3,75 5,86 21,98 
Schlafzimmer 3,70 4,50 16,65 
Flur 1,30 3,75 4,88 

2,36 1,00 2,36 
Balkon 4,70 1,50 0,50 3, 53 

81,85 
Erdgeschoss 

Bad 3,78 3,87 14,63 
Zimmer 2 3,60 4,05 14,58 
Wohnzimmer 3,75 5,86 21,98 
Schlafzimmer 3,70 4,50 1 6,65 
Flur 1,30 3,75 4,88 

2,36 1,00 2,36 
75,07 

Gesamt: 156,92 

Pläne teilweise nicht maßstabsgetreu! 
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